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13.3.2 Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht im Privatvermégen (Einkommenss-

teuer)
Nach Art. 21 Abs. 1 Bst. b DBG bzw. § 20 Abs. 1 Bst. b StG ist der Mietwert von Liegenschaften oder
Liegenschaftsteilen, die der steuerpflichtigen Person aufgrund eines unentgeltlichen Nutzungsrechts fur
den Eigengebrauch zur Verfiigung stehen, steuerbar. Die Unentgeltlichkeit bezieht sich auf die Zeitdauer
der Nutzung, nicht aber auf den Zeitpunkt der Einrdumung des Nutzungsrechts. Dies bedeutet, dass ein
unentgeltliches Nutzungsrecht vorliegt, wenn kein periodisches Entgelt geleistet wird. Ein unentgeltliches
Nutzungsrecht liegt auch vor, wenn der Nutzungsberechtigte fir die EinrBumung des Nutzungsrechts eine
einmalige Entschadigung geleistet hat, er aber wahrend der Nutzungsdauer kein periodisches Entgelt
mehr leistet.

13.3.21 Besteuerung einer Einmalentschadigung im Zeitpunkt der Einrdumung einer Nutznies-

sung oder eines Wohnrechts
Eine einmalige Entschadigung fir die Einrdumung einer Nutzniessung oder eines Wohnrechts muss weder
beim Grundeigentiimer als Einkommen versteuert werden noch kann sie von der nutzungsberechtigten
Person bzw. von der wohnrechtsberechtigten Person steuermindernd zum Abzug zugelassen werden.

13.3.2.2 Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht wéahrend der Nutzungsdauer

Die einkommenssteuerrechtlichen Folgen bestehender Nutzungsrechte (Nutzniessung, Wohnrecht)
unterscheiden sich danach, ob das Nutzungsrecht von der berechtigten Person selbst ausgelbt wird
(Selbstnutzung) oder, was nur im Fall der Nutzniessung méglich ist, eine Ubertragung des
Ausibungsrechts an eine andere Person gegen Entgelt erfolgt (Ertragsnutzniessung).

13.3.2.2.1 Unentgeltliches Nutzungsrecht (kein periodisches Entgelt)

Bei Selbstnutzung (Nutzniessung, Wohnrecht):

Da die nutzungsberechtigte Person nicht mehr Eigentimerin der Liegenschaft ist, kbnnen Grinde wie die
fiskalische Férderung der Selbstvorsorge durch Eigentumsbildung und die Wohneigentumsférderung nicht
mehr geltend gemacht werden. Dies hat zur Folge, dass der Einschlag von 40 % auf den Marktmietwert
nicht gewahrt werden kann. Daher bildet der volle Marktmietwert der selbstgenutzten Wohnung bzw. des
Hauses Gegenstand der Einkommenssteuer bei der selbstnutzenden Person.

Hinweis (ab Steuerperiode 2016):

Gemass §6 Abs. 1 VO StG sind der Eigenmietwert und der Mietwert fiir das unentgeltliche Nutzungsrecht
zum Eigengebrauch unter Berlicksichtigung der Forderung von Eigentumsbildung und Selbstvorsorge auf
mindestes 60 % des Marktmietwertes festzulegen.

Bei Ertragsnutzniessung (nur bei Nutzniessung):

Im Gegensatz zum Wohnrecht muss die nutzniessungsberechtigte Person das ihr an der Liegenschaft
zustehende Nutzungsrecht nicht selbst austiben. Der Nutzniesser kann das ihm Gberlassene Grundstiick
auch vermieten oder verpachten oder sein Nutzniessungsrecht auf eine andere Person Ubertragen. Den
daraus resultierenden Ertrag hat die nutzniessungsberechtigte Person als Einkommen aus
unbeweglichem Vermdgen zu versteuern.

13.3.2.2.2 Entgeltliches Nutzungsrecht (periodisches Entgelt)
Bei Einrdumung des Nutzungsrechts (Nutzniessung, Wohnrecht) gegen periodische Leistungen vom
Nutzungsberechtigten an den Grundeigentiimer liegt ein entgeltliches Nutzungsrecht vor.

Bei Selbstnutzung (Nutzniessung, Wohnrecht):
Beim Grundeigentimer sind die periodischen Leistungen einkommenswirksam (Art. 21 Abs. 1 Bst. a DBG;
§20 Abs. 1 Bst. a StG).

Bei Ertragsnutzniessung (nur bei Nutzniessung):

Steuerbuch
Druckdatum: 14. Juni 2026 3



Wird die gegen periodische Leistungen errichtete Nutzniessung vom Nutzniesser nicht selbst ausgedibt,
sondern realisiert er Einkiinfte aus der Ubertragung seines Nutzniessungsrechtes auf eine andere Person,
so sind bei ihm diese Ertrage abzlglich der Leistungen an den Grundeigentiimer steuerlich zu erfassen,
falls diese Ertrage betraglich grosser sind als die Leistungen an den Grundeigentimer. Ein negativer
Ertrag bzw. Verlust ist nicht abziehbar. Beim Grundeigentiimer sind die erhaltenen Leistungen beim
Einkommen zu versteuern.

13.3.2.2.3 Abzug von Liegenschaftsunterhaltskosten

Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten richtet sich grundséatzlich nach der
Vereinbarung, die die Parteien im Einzelfall getroffen haben. In der Regel ist die steuerpflichtige Person
zur Vornahme des Abzuges berechtigt, die die Kosten tragt.

13.3.2.2.4 Schuldzinsenabzug

Die Schuldzinsen sind steuerlich bei derjenigen Partei zu bericksichtigen, die die Schuldzinsen effektiv
tragt. Das kann der nutzungsbelastete Grundeigentiimer oder auch die nutzungsberechtigte Person sein.
Die Pflicht der nutzungsberechtigten Person zur Tragung von Schuldzinsen kann sich aus einem direkt mit
dem Hypothekarglaubiger eingegangenen Schuldverhéltnis ergeben; sie kann aber auch auf einer
Vereinbarung mit dem nutzungsbelasteten Grundeigentiimer beruhen.

13.3.2.3 Beendigung des Nutzungsverhaltnisses
Mit der Beendigung des Nutzungsrechts entfallt die steuerliche Erfassung des Liegenschaftsertrages bei
der nutzungsberechtigten Person und der Grundeigentiimer wird umfassend einkommenssteuerpflichtig.

Bewohnt der Grundeigentiimer die Liegenschaft nach dem Wegfall des Nutzungsrechts selbst, so hat er
den entsprechenden Eigenmietwert zu versteuern. Bei anderweitiger Nutzung wie z. B. bei der Vermietung
ist er fir die daraus fliessenden Ertragnisse steuerpflichtig.

Wird bei Verzicht oder Beendigung eines Nutzungsrechts die Bezahlung eines periodischen oder
einmaligen Entgelts vereinbart, ist aufgrund der vielfaltigen Ausgestaltungsmaoglichkeiten der konkrete
Einzelfall der Steuerverwaltung zu unterbreiten.

Steuerbuch
Druckdatum: 14. Juni 2026 4



	Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht im Privatvermögen (Einkommenssteuer)
	Besteuerung einer Einmalentschädigung im Zeitpunkt der Einräumung einer Nutzniessung oder eines Wohnrechts
	Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht während der Nutzungsdauer
	Unentgeltliches Nutzungsrecht (kein periodisches Entgelt)
	Entgeltliches Nutzungsrecht (periodisches Entgelt)
	Abzug von Liegenschaftsunterhaltskosten
	Schuldzinsenabzug

	Beendigung des Nutzungsverhältnisses


